Entwurf des Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahnstrecke 5200 im Bereich der Gemeinde Veitshöchheim  gemäß § 47d Absatz 3 Bundes - Immissionsschutzgesetz ( BImSchG) 

Öffentlichkeitsbeteiligung
Bekanntmachung vom 13.10.2011 Nr. 50 - 8724.09 - 3/11

Anlass, Darstellung der Lärmsituation und der Betroffenheiten

Nach Artikel 8 a Absatz 2 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes hat die Regierung von Unterfranken mit Beteiligung der Gemeinde Veitshöchheim den Entwurf eines Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahnstrecke 5200 Aschaffenburg – Gemünden am Main - Würzburg im Bereich der Gemeinde Veitshöchheim gemäß § 47 d Absatz 1 BImSchG erstellt.

Die Kartierung der Eisenbahnstrecke 5200 Aschaffenburg – Gemünden am Main - Würzburg wurde vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) durchgeführt. Die Kartierungsergebnisse wurden separat für den Zeitraum LDEN (24 Stunden) und LNight  (Nachtzeit von 22 Uhr  - 6 Uhr) in Form von Karten herausgegeben, auf denen die Lärmimmissionen durch sog. Isophonenbänder (Bereiche mit gleichen Schallpegeln) farblich dargestellt sind. Daneben wird die Zahl der betroffenen Personen, Wohnungen und Flächen tabellarisch aufgeführt.

Nach den Kartierungsergebnissen des Eisenbahn – Bundesamtes (EBA) sind im Verlauf der Haupteisenbahnstrecke 5200 im Bereich der Gemeinde Veitshöchheim schutzwürdige Gebiete mit mehr als fünfzig Einwohnern von Lärmimmissionen mit Pegeln LDEN größer als 70dB(A) und LNight  größer als 60 dB(A) betroffen.

Ziel der Planungen ist daher eine Verbesserung der Lärmsituation. Der Lärmaktionsplan ist ein verwaltungsinternes Handlungskonzept, das nur die beteiligten Behörden bindet und zu möglichst wirksamen Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung beitragen soll. 

Nach § 47 d Absatz 3 BImSchG ist die Öffentlichkeit bei der Planaufstellung zu beteiligen.

Übersicht der grundsätzlich möglichen wesentlichen Maßnahmen 

Als Maßnahmen zur Verbesserung der Lärmsituation sind in dem Entwurf des Lärmaktionsplans im Wesentlichen bauliche Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.  

Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Planentwurf kann ab 24.10.2011 bis einschließlich 02.12.2011 bei der Gemeinde Veitshöchheim im  Rathaus, Zimmer Nr. 12, Erwin – Vornberger – Platz, 97209 Veitshöchheim während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Die Ergebnisse der Lärmkartierung (Karten) sind auch im Internet unter http://laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de abrufbar.

 
Der Entwurf des Lärmaktionsplans für die Gemeinde Veitshöchheim ist des Weiteren auf den Internetseiten sowohl der Gemeinde Veitshoechheim www.veitshoechheim.de als auch der Regierung von Unterfranken www.regierung.unterfranken.bayern.de unter der Rubrik Unsere Aufgaben – Umwelt  – Technischer Umweltschutz – Lärmschutz und Lärmaktionsplanung - Lärmaktionsplan Haupteisenbahnstrecken/ Gemeinde Veitshöchheim abrufbar.

 

Weitere ausführliche Informationen zur EG-Umgebungslärmrichtlinie sowie zur Lärmaktionsplanung können auf den Internetseiten des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit unter www.laerm.bayern.de abgerufen werden.

Verfahrensablauf 

Die Bürger sind  zur Mitwirkung an diesem Verfahren bereits im jetzigen Planungsstadium aufgerufen.

Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. bis 16. 12. 2011 können Anregungen und Vorschläge schriftlich an die Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 50, Peterplatz 9, 97070 Würzburg  oder per E-Mail an TechnischerUmweltschutz@reg-ufr.bayern.de unter dem Stichwort “ Lärmaktionsplan Haupteisenbahnstrecke Veitshöchheim Stellungnahmen / Anregungen“ eingereicht werden. 
Die Regierung wird alle Anregungen und Vorschläge zusammen mit den betroffenen Behörden prüfen und dann im Rahmen eines sich anschließenden Abwägungsprozesses würdigen. Fristgemäß eingegangene Stellungnahmen werden bei der Entscheidung über die Annahme des Planes angemessen berücksichtigt. 

Würzburg, 13.10.2011

Regierung von Unterfranken

Dr. Paul Beinhofer

Regierungspräsident
